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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Auf die an meinen Amtsvorgänger gerichtete  schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 3295/J vom 9. April 2019 der Abgeordneten Dr. Peter Pilz, Kolleginnen und Kollegen 

beehre ich mich Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 8. sowie 10. und 11.: 

Die Österreichische Post AG steht zu 52,85 % im Eigentum der Österreichischen 

Beteiligungsaktiengesellschaft, die ihrerseits im Alleineigentum der Republik Österreich 

steht. 

Die vorliegenden Fragen betreffen in die operative Geschäftstätigkeit des börsenotierten 

Unternehmens Österreichische Post AG fallende Themenbereiche und somit keine in die 

Zuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen fallenden Gegenstände der Vollziehung, 

insbesondere auch keine Angelegenheiten der Verwaltung des Bundes als Träger von 

Privatrechten. 

Dem Bundesministerium für Finanzen wurde diesbezüglich vom Gesetzgeber keine Ingerenz 

eingeräumt, weshalb um Verständnis ersucht werden muss, dass entsprechend Artikel 52 
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B-VG in Verbindung mit § 90 GOG 1975 eine inhaltliche Beantwortung in Form der 

gewünschten Auskunft nicht erfolgen kann. 

Zu 9.: 

Vom parlamentarischen Interpellationsrecht sind die Vorgänge zu jenen Dienstnehmerinnen 

und Dienstnehmern der Österreichischen Post AG erfasst, die als Bundesbedienstete der 

Österreichischen Post AG nach den Bestimmungen des Poststrukturgesetzes zur dauernden 

Dienstleistung zugewiesen sind. In den vor den ordentlichen Gerichten anhängigen 

Streitigkeiten wurde entsprechend den dem Bundesministerium für Finanzen vorliegenden 

Informationen im Jahr 2018 in einem Verfahren ein Betrag in Höhe von € 100.000,-- an 

Prozesskostenablöse sowie im Jahr 2019 in zwei Verfahren der Betrag von € 2.800,-- 

beziehungsweise € 1.631,06  an Prozesskostenablöse an Bedienstete geleistet. 

 

Der Bundesminister: 

Dipl.-Kfm. Eduard Müller, MBA 

 

Elektronisch gefertigt 
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